
Altenbach 8, 9490 Vaduz 
Tel. +423 237 55 11 
lihk@lihk.li 

gerichtsorganisationsgesetz 2023 1 

Regierung des Fürstentums Liechtenstein 
Ministerium für Infrastruktur und Justiz 
Regierungsgebäude 
9490 Vaduz 
 
 
 
 
 
Vaduz, 17. Mai 2023 
 
 
 
Stellungnahme zum Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die 
Abänderung der Verfassung, des Gerichtsorganisationsgesetzes und weiterer Gesetze 
(Reform im Justizwesen) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Besten Dank für die Möglichkeit, zum Vernehmlassungsbericht der Regierung betreffend die 
Abänderung der Verfassung, des Gerichtsorganisationsgesetzes und weiterer Gesetze Stellung 
nehmen zu können. 
 
Die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) befürwortet das Ziel der 
Regierung, die Professionalisierung der Justiz weiterzuführen sowie die Effizienz und Qualität 
der Gerichte weiter zu verbessern und langfristig zu stärken. Im Vernehmlassungsbericht wird 
eingehend und nachvollziehbar erläutert, weshalb das System in einigen Bereichen einer 
Fortentwicklung bedarf. Die LIHK begrüsst deshalb das Vorhaben der Regierung, eine Reform 
im Justizwesen voranzutreiben. 
 
Die inhaltliche Ausgestaltung der Reform zeigt sich als sehr anspruchsvoll. Die Liechten-
steinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) misst der Professionalisierung aller Gremien 
gerade vor dem Hintergrund internationaler Anforderungen grosse Bedeutung zu. 
Aufgrund der sehr komplexen Thematik hinsichtlich der geplanten Veränderungen im 
Instanzenzug kann die LIHK sich vorstellen, dass die Regierung die vorgeschlagenen Lösungen 
insbesondere im Hinblick auf die internationale Wahrnehmung nochmals vertieft prüfen wird. 
 
Neuerungen und Anpassungen im Dienstrecht 
Die LIHK begrüsst die Ermöglichung von Teilzeitarbeit für Landrichterinnen und Landrichter 
sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, sowie die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten 
Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze für den ordentlichen Altersrücktritt hinaus. 
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Die LIHK befürwortet die Probephase von drei Jahren für neue Landrichterinnen und Land-
richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Ebenso wird die Verpflichtung zu einer 
angemessenen Weiterbildung unterstützt. 
 
Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Liechtensteinische Industrie- 
und Handelskammer - LIHK 
 
 
 
 
lic.iur. Brigitte Haas 
Geschäftsführerin 
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